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Vaupreife fepr niebrig, bielerorts jebenfads im Ver»
pältnis noch niebriger als bie Sopne. S)aS mad)t bie

üfteifier gäpe im Vacpgeben.
Gebert einigen ernften girmen gewerben pier eben

auch etroa ein ®upenb fogenannte Unternehmer, bor»
miegenb bem Vacpbarftaate angepörenb, meldte Arbeiten
gu aßen Scpunbpreifen übernehmen unb ben Slrbeitern
möglicpft wenig begaplen. 303trb etwas bereinbart, g. 93.

eine Slufbefferung ber Söhne rc., wie bieS bor einiger
3eit ber fÇad mar, als bie Arbeiter fdjon mit Streif
bropten, fo galten eS bie ernften girmen, bie anbern
aber nidjt, unb fahren fort, bie SlrbeitSpreife petab»
gufcpinben.

Söehrt fiep ber Arbeiter unb ftreiït, fo mup ber

gute Unternehmer leiben mie ber ißfufcper, oft noch
mehr, benn ber Streif macht feine SüuSnapme. So
fommt e8, baft bie guten girmen fich je^t fagen : SBaS

nüpt es uns, bem Streif nachzugeben unb eine Ver»
einbarung einzugehen? SBenn nicht ade SJÎeifter es

halten, unb baS ift hier gu befürchten, fo wirb eben

wieber geftreift, unb zwar bei uns wie bet ben anbern.
2)agu fommt noch baS berechtigte ©efüpl, bah öie

SXrbeiterfchaft feine ©ernähr bietet, bap iprerfeitS eine

Vereinbarung gehalten werbe. Streif ift Srieg, ein
©ewaltmittel. SBenn eS gelingt, fo fann bamit fowopl
etwas UnüernünftigeS wie etwas Vernünftiges erreicht
begiepungSweife erprept werben. SDie öffentliche SDteinung
fcpeert fid) gewöhnlich wenig barum, ob bie Söteifter
ungerechter SSeife gefcpäbigt werben ober nicht.

S)er fhweigerifcpe Vaumeifteroerbanb pat jebenfadS
baS Nichtige getroffen, inbem er fich bie Aufgabe ftedte,
bem Streif überhaupt bie Spipe gu brechen, ihn idu»
forifcp gu machen, einmal baburcp, bap er bafür forgt,
baf ba, wo Veftrebungen ber 2lrbeiterfchaft berechtigt
erfctjeinen, eS nicht gum Streife fommt, fobann aber,
bah man burch einen auSgebrodjenen ungerechtfertigten
Streif unter feinen Umftänbert fich etwas abringen
Iaht. Seine feit 2 Sahren ins Sehen gerufene Streiffaffe
„ Streif»Verficperung" fteht ihm babei gur Seite.

Viedeicpt fomrnen auch bie idîeifter Oon Sugano bei
biefem Slnlaffe gu ber ilebergeugung, bap ber Arbeiter*
organifation, bie ihnen jept ipre Stacht geigt, baS ©egen»
gewicht ber SDieifterorganifation angehängt werben muh.

@S peipt, bie Vepörbett macheu Inftreugungen beim
Suganer Streif, eine Verftänbigung herbeigufûpren.
SUiöchteu both bie Vepörben, bie fo guten SSiden geigen,
baS arbeiteube Volf in Schuh gu nehmen, fich einmal
baran erinnern, bah bie ÜJieifter auch arbeiten unb
Schuh Oerbienen. aftöcpten fie bod) bei folgen $nläffen
nicht nur halbe, einfeitige SIrbeit machen, fonbern auch
gleich bem ßrebsübel im SubmiffionSwefen an ben
fragen gehen unb Scpunbofferten, bie augenjcpeinlich
unter bem reeden SDßert ber Slrbeit finb, einfach unbe»
rücffichtigt laffen. 9Jur baburcp fann bauernb geholfen,
fönnen gefunbe guftänbe gefcpaffen werben. B.

ycvfdjtpfccitcih
Vauwefeit iit ^imtp. 3m ftäbtifcpen ©efcpäftsbericpt

lieft man: 3m Saufe ber 3apre ift bie 3af)l ber pro»
biforifcp bewidigten Vauten auf 534 geftiegen. Vei
Veginn eines jeben Sapres finb bis anhin bie Söeiter»

Bewidigungen nad) erfolgter Sofalbeficptigung erteilt
worben. 2)ie ftetS waçhfenbe 3apl ber ißrobifcrien machte
eS aber unmöglich, eine Sofalbeficptigung ader Vauten
in fürgerer grift üorgunehmen, fo bap ftptieplicp bie

SSeiterbewidigungen erft gegen bie fdiitte beS 3apreS
erfolgen fonnten. Um biefem Uebelftanbe abzuhelfen
unb bie adgu grope Anhäufung ber Sofalbeficptigungen
gu Oermeiben, hat bie Vaufeftion I angeorbnet, bap

foldje SBeiterbewidigungen gar nicpt mehr erteilt werben
foden. ®er gortbefta'nb ber fßrobiforien fod Oielmehr
ftidfcpweigenb anerfannt werben, mit ber Sdîapgabe,
bap bie Vefeitigung bei beftepenben wie fünftigen pro»
Oiforifchen Vauten ohne weiteres erfolgt, fobalb bie

gwedbeftimmung, auf ©runb welcher bie Vaute be=

widigt würbe, nicht mehr üorhanben ift, worüber genaue
Vacpfcpau gehalten wirb.

— 2)er Veftanb beS aus öffentlichen Mitteln unter»
haltenen StrapengebieteS ber Stabt Zürich erreicht eine

Sänge üon 260,479 m unb eine gläcpe bon 231 ha,
95 a, 48 ml

Vcutwefeu iu Vertt. Neubau beS StabttheaterS.
©egenwärtig finb bie ©ipferarbeiten für biefen Vau
gur fôonfurreng auSgefcprieben.

— S)er Stabtrat bon Vern hat am Freitag abetib
mit 42 gegen 9 Stimmen, entgegen bem eintrage ÖeS

©emeinberateS, eine idiotion erheblich erflärt, wonach
ber leptere beauftragt ift, über bie ©rftedung einer
befferen Verbinbung gwifdjett ber Schönau unb bem

Äircpenfelbguartier (Vau einer Stiefbrüde für ben

gfupgänger» unb guprwerfüerfepr über bie Stare) balb»

möglichft Vericht unb Antrag borgulegen. @S fod nur
eine fleinere Vrüde im fôoftenbetrage üon etwas über
100,000 gr., erftedt werben, weldje bem Vebürfniffe
genügen würbe.

Vauuiefcit in Vafel. SDer Sîeubau ber Dbern Veal»
fhule am Slefctjengraben begw. ber SeSBetteftrape ift
bereits fo weit fôrtgefchritten, bap eS fid) üerlopnt,
unfere Sefer über baS aden Slnforberungert ber dteugeit
entfprechenbe Vauwerf gu orientieren. ®aS in fran»
göfifdjem Varofftil gehaltene ©ebäube fod im grühfahc
1903 bem Vetrieb übergeben werben. ®ie gegen bie

SDeSßetteftrape gelegene |>auptfaffabe weift eine Sänge
bon 68,90 m auf; bie Seiteufaffaben betragen je 32,20 m.
®ie |)öhe beS ©ebäubeS beträgt bis gum S)a<hgefimS

— ber SDÎittelbau ift etwas fwE)e£ — 19/5 m. 3)ie
mittlere ©ebäubetiefe beträgt 12,85 m. Raffen wir
gunächft baS Souterrain ins 2luge, welches 6 tlaffen»
gimmer umfapt, beren Veleud)tung burch Sichthöfe bon
87» m erfolgt. SDort befinbet fid) auch bie §eiganlage
mit gwei §eigfedern unb einem ^oplenfeder. ®urch
gwei ©intrittSräume wirb frifdje Suft gugeführt. ©in
Velo»®epot»Vaum, 4 ^eder, Slbortanlagen, 9lbwart»
Sîeder unb 3J(agagin berbollftänbigen bie Sofalitäten
beS Souterrains. S)aS ©tbgefdwp enthält auper gepn
Sflaffengimmern ein Seprergimmer, bie Vibliotpef, bie

Slbwartloge, fowie brei fflfagagine. 3« beiben Seiten
befinben fidj Wieberum ütbortanlagen. ©ublid) befinbet
fid), burch eine Sireppe berbunben, gwifchen ©rbgefchop
unb ©ntrefol bie VJohnung beS SlbwartS. Slm littfen
glügel ift bie Smrnpade angebaut, bie einen flächen»
räum bon 12,20x24,40 ergibt. £)en ittelbau füdt
baS bornepm angelgte SireppenpauS auS. S)ie Sdîitte
beS erften unb zweiten StodwerfS wirb burch bie 8,30 m
pope Slula beperrjcpt, bereu gläcpenraum 18,10x8,32
beträgt. ®er linfe glügel beS erften StodS enthält
baS VeftoratSgimmer nebft Vor» unb Sîebengimmer,
ein Seprergimmer, fieben tlaffengimmer unb einen.Sefe»
begw. §örfaal. 3m rechten glügel ift bie Slbteilung
für $hpfiï untergebracht, umfaffenb: bie Sammlung,
ein ÉrbeitSgimmer, fowie ben Sehrfaal. 9luf beiben
Seiten finb natürlich wieber Slbortanlagen inftadiert.
3m zweiten Stod befinben fich ebenfads fieben klaffen»
gimmer, ferner auf bem linfen Flügel ber Saal für
tedjnifcheS ßeidias"/ baS SDtobedgimmer unb ein Seprer»
gimmer. ®er rechte glügel wirb auSgefüdt burcp ben

naturgefchichtl'chen Seprfaal, ein ^tntmer für bie Satnm»
lungen, unb ein SlrbeitSgimmer. 3m britten Stod
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Baupreise sehr niedrig, vielerorts jedenfalls im Ver-
hältnis noch niedriger als die Löhne. Das macht die

Meister zähe im Nachgeben.
Neben einigen ernsten Firmen gerverben hier eben

auch etwa ein Dutzend sogenannte Unternehmer, vor-
wiegend dem Nachbarstaate angehörend, welche Arbeiten
zu allen Schundpreisen übernehmen und den Arbeitern
möglichst wenig bezahlen. Wird etwas vereinbart, z. B.
eine Aufbesserung der Löhne tc., wie dies vor einiger
Zeit der Fall war, als die Arbeiter schon mit Streik
drohten, so halten es die ernsten Firmen, die andern
aber nicht, und fahren fort, die Arbeitspreise herab-
zuschinden.

Wehrt sich der Arbeiter und streikt, so muß der

gute Unternehmer leiden wie der Pfuscher, oft noch
mehr, denn der Streik macht keine Ausnahme. So
kommt es, daß die guten Firmen sich jetzt sagen: Was
nützt es uns, dem Streik nachzugeben und eine Ver-
einbarung einzugehen? Wenn nicht alle Meister es

halten, und das ist hier zu befürchten, so wird eben

wieder gestreikt, und zwar bei uns wie bei den andern.
Dazu kommt noch das berechtigte Gefühl, daß die

Arbeiterschaft keine Gewähr bietet, daß ihrerseits eine

Vereinbarung gehalten werde. Streik ist Krieg, ein
Gewaltmittel. Wenn es gelingt, so kann damit sowohl
etwas Unvernünftiges wie etwas Vernünftiges erreicht
beziehungsweise erpreßt werden. Die öffentliche Meinung
scheert sich gewöhnlich wenig darum, ob die Meister
ungerechter Weise geschädigt werden oder nicht.

Der schweizerische Baumeisterverband hat jedenfalls
das Richtige getroffen, indem er sich die Aufgabe stellte,
dem Streik überhaupt die Spitze zu brechen, ihn illu-
sorisch zu machen, einmal dadurch, daß er dafür sorgt,
daß da, wo Bestrebungen der Arbeiterschaft berechtigt
erscheinen, es nicht zum Streike kommt, sodann aber,
daß man durch einen ausgebrochenen ungerechtfertigten
Streik unter keinen Umständen sich etwas abringen
läßt. Seine seit 2 Jahren ins Leben gerufene Streikkasse
„Streik-Versicherung" steht ihm dabei zur Seite.

Vielleicht kommen auch die Meister von Lugano bei
diesem Anlasse zu der Ueberzeugung, daß der Arbeiter-
organisation, die ihnen jetzt ihre Macht zeigt, das Gegen-
gewicht der Meisterorganisation angehängt werden muß.

Es heißt, die Behörden machen Anstrengungen beim
Luganer Streik, eine Verständigung herbeizuführen.
Möchten doch die Behörden, die so guten Willen zeigen,
das arbeitende Volk in Schutz zu nehmen, sich einmal
daran erinnern, daß die Meister auch arbeiten und
Schutz verdienen. Möchten sie doch bei solchen Anlässen
nicht nur halbe, einseitige Arbeit machen, sondern auch
gleich dem Krebsübel im Submissionswesen an den
Kragen gehen und Schundofferten, die augenscheinlich
unter dem reellen Wert der Arbeit sind, einfach unbe-
rücksichtigt lassen. Nur dadurch kann dauernd geholfen,
können gesunde Zustände geschaffen werden. L.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Im städtischen Geschäftsbericht

liest man: Im Lause der Jahre ist die Zahl der pro-
visorisch bewilligten Bauten auf 534 gestiegen. Bei
Beginn eines jeden Jahres sind bis anhin die Weiter-
bewilligungen nach erfolgter Lokalbesichtigung erteilt
worden. Die stets wachsende Zahl der Provisorien machte
es aber unmöglich, eine Lokalbesichtigung aller Bauten
in kürzerer Frist vorzunehmen, so daß schließlich die

Weiterbewilligungen erst gegen die Mitte des Jahres
erfolgen konnten. Um diesem Uebelstande abzuhelfen
und die allzu große Anhäufung der Lokalbesichtigungen
zu vermeiden, hat die Bausektion I angeordnet, daß

solche Weiterbewilligungen gar nicht mehr erteilt werden
sollen. Der Fortbestand der Provisorien soll vielmehr
stillschweigend anerkannt werden, mit der Maßgabe,
daß die Beseitigung bei bestehenden wie künftigen pro-
visorischen Bauten ohne weiteres erfolgt, sobald die

Zweckbestimmung, auf Grund welcher die Baute be-

willigt wurde, nicht mehr vorhanden ist, worüber genaue
Nachschau gehalten wird.

— Der Bestand des aus öffentlichen Mitteln unter-
haltenen Straßengebietes der Stadt Zürich erreicht eine

Länge von 260,479 m und eine Fläche von 231 Im,
95 à, 48 m'.

Bauwesen iu Bern. Neubau des Stadttheaters.
Gegenwärtig sind die Gipserarbeiten für diesen Bau
zur Konkurrenz ausgeschrieben.

— Der Stadtrat von Bern hat am Freitag abend
mit 42 gegen 9 Stimmen, entgegen dem Antrage des

Gemeinderates, eine Motion erheblich erklärt, wonach
der letztere beauftragt ist, über die Erstellung einer
besseren Verbindung zwischen der Schönau und dem

Kirchenfeldquartier (Bau einer Tiefbrücke für den

Fußgänger- und Fuhrwerkverkehr über die Aare) bald-
möglichst Bericht und Antrag vorzulegen. Es soll nur
eine kleinere Brücke im Kostenbetrage von etwas über
100,000 Fr., erstellt werden, welche dem Bedürfnisse
genügen würde.

Bauwesen in Basel. Der Neubau der Obern Real-
schule am Aeschengraben bezw. der DeWettestraße ist
bereits so weit fortgeschritten, daß es sich verlohnt,
unsere Leser über das allen Anforderungen der Neuzeit
entsprechende Bauwerk zu orientieren. Das in fran-
zösischem Barokstil gehaltene Gebäude soll im Frühjahr
1903 dem Betrieb übergeben werden. Die gegen die

DeWettestraße gelegene Hauptfassade weist eine Länge
von 68,90 m auf; die Seiteufassaden betragen je 32,20 m.
Die Höhe des Gebäudes beträgt bis zum Dachgesims
— der Mittelbau ist etwas höher — 19,5 in. Die
mittlere Gebäudetiese beträgt 12,85 m. Fassen wir
zunächst das Souterrain ins Auge, welches 6 Klassen-
zimmer umfaßt, deren Beleuchtung durch Lichthöse von
3Vs m erfolgt. Dort befindet sich auch die Heizanlage
mit zwei Heizkellern und einem Kohlenkeller. Durch
zwei Eintrittsräume wird frische Luft zugeführt. Ein
Velo-Depot-Raum, 4 Keller, Abortanlagen, Abwart-
Keller und Magazin vervollständigen die Lokalitäten
des Souterrains. Das Erdgeschoß enthält außer zehn
Klaffenzimmern ein Lehrerzimmer, die Bibliothek, die

Abwartloge, sowie drei Magazine. In beiden Seiten
befinden sich wiederum Abortanlagen. Endlich befindet
sich, durch eine Treppe verbunden, zwischen Erdgeschoß
und Entresol die Wohnung des Abwarts. Am linken
Flügel ist die Turnhalle angebaut, die einen Flächen-
räum von 12,20x24,40 ergibt. Den Mittelbau füllt
das vornehm anzeigte Treppenhaus aus. Die Mitte
des ersten und zweiten Stockwerks wird durch die 8,30 m
hohe Aula beherrscht, deren Flächenraum 18,10x8,32
beträgt. Der linke Flügel des ersten Stocks enthält
das Rektoratszimmer nebst Vor- und Nebenzimmer,
ein Lehrerzimmer, sieben Klassenzimmer und einen.Lese-
bezw. Hörsaal. Im rechten Flügel ist die Abteilung
für Physik untergebracht, umfassend: die Sammlung,
ein Arbeitszimmer, sowie den Lehrsaal. Auf beiden
Seiten sind natürlich wieder Abortanlagen installiert.
Im zweiten Stock befinden sich ebenfalls sieben Klassen-
zimmer, ferner auf dem linken Flügel der Saal für
technisches Zeichnen, das Modellzimmer und ein Lehrer-
zimmer. Der rechte Flügel wird ausgefüllt durch den

naturgeschichtlichen Lehrsaal, ein Zimmer für die Samm-
lungen, und ein Arbeitszimmer. Im dritten Stock
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enblicp ift auf bettt linïen $tiigel ber greipanbgeidpnem
faal famt Sdtobedgimmer untergebracht. ®en mittleren
flöget fit den fieben Gtaffengimmer, ein ©eograppiefaal,
ein Gartenammer nnb gmei Seprfäle. ®ie Abteilung
für Spemie befinbet fid) im regten fjlügel; fie umfap't
bag Saboratorium, ein SMal für bie Sammlung, ein
Sßagegintmer, bag gugleid) alg 2)unïeïïammer benüpt
merben ïann unb ein 3lrbeitggimmer. SDie §eigungg=
antage ift für 2öarmmaffer= unb Suftpeiguug eingerichtet.
Södel unb (Srbgefdpop mürben aug 2aufener=Galïftein
unb bag (Semäiter bom erften Stod big gum SDacp

aug Sabonniére=Steinen erftedt. Sefonberg gmedmäpig
ift bie Gonftruïtion ber SSöben. $itr bie parterre»
râuntlicpïeiten unb bie Slurnpade mürben bie unlängft
patentierten SiegmarUSetomSatïen gemäplt unb für
bie attberen Sööeu bie fogen. ScpiirmanmSDeden. 93eibe

Spftente meifen ben Sorgug auf, bap fie einerfeitg eine

fepr grope tragfâpigïeit befipett unb anbererfeitg bie

ttnburcpbringbarïeit beg Sdjadeg fiebern, mag für ein
Scpulgebäub'e befonberg gmedbieitlid) erfc^eirtt. Slug
biefeu eingaben gept perüor, bap bie neue Obere Seat=
ferule in ber dleipe uuferer fepönen Scputpaugbauten
einen erften fRang eingtutepmen beftimmt ift.

(„Sagler 9Jacpr.")

Snufntaftvoplje in Safel. Unfere Sefer fiitb burd)
bie Xagegbtötter augfüprlid) über bie fdjreälidje S8au=

ïataftroppe in Safel unterrichtet morben. $>ie Seidjen
ber fieben getöteten Arbeiter finb bei ben fftäumungg=
arbeiten aufgefunben morben; bie bieten Sermunbeten
merben im Spital gut oerpflegt, lieber bag eingeftürgte
(Sebäitbe unb bie Urfadtje beg (Sinfturgeg teilen bie

„Sagler Olacpriipten" mit: ®er eingeftürgte 9teubau

mar, bag Srbgefcpop abgeredjuet, gur ©inrieptung für
ben betrieb eineg §ote!g gmeiten dîaitgeg beftimmt, alg
@rjap für bett eingegangenen „Sären". ®g foHte be»

fielen aug Geller, (Srbgefcpop, 1., 2., 3. unb 4, Stod
famt ®adjftod. t)ag |)interpaug fiept nod) bollftänbig.
®ie Sobenftädje ergibt folgenbe Ziffern : gaffabenlänge
.18 m, ©reite refpeltibe Xiefe beg §aufeg 12 y2 m. ®ie
gunbamentatmauern finb 1,70 m bid, bie gaffabem
mauern, im Srbgefdjop 1 m bid, merben nad) oben,
mie bei allen Sauten, fcpmäcper. ®ie größte Spann*

mette beträgt 7,30 m. ®ie jSauunternepmung ïann bie
Urfacpe ber Gatafiroppe ïeinegmegg auf bie Unguläng*
liäjleit beg £>ennebique=Spftemg gurüdfüpren, ba fiep
bagfelbe längft bemäprt pat, bag unglüdfelige ÜRefuItat
ift bielmepr auf gmei gaïtoren gurüdgufüpren, bie gm
fammengerairlt paben, für fid) allein aber niemalg öer=
pängtiigbod gemorben mären, Gsinegteilg pat ber am
batiernbe Scplagregen bag SRauermerE aufgemeiept, bag
ßetßt ber Stegen pat bie Slbbinbunggfäpigteit beg ßementg
unterbrochen. Slnbererfeitg paben offenbar bie Limmer*
leute beim Slufftellen beg SDadpeg mit bem |>olgmerï
uuüorfidjtig manipuliert, bag peißt fie paben bie $ölger
gerodt. ®aburcp muff bie SDede ing Sepieben geraten
unb bag SOtauermer! untgeüppt fein, fo bap ftd) bag
©ange naep unb nad) fenïte. Qebenfadg ftept feft, bap
bag Ungtüd ïeinegmegg auf eine mangelpafte Sefcpaffenpeit
ber gunbamentalmauern gurüdgefüprt merben ïann, ba
biefe bie enorme Stârïe oon 1 m aufroeifen.

31 Ig ©jperten finb bie §errett ißrofeffot Scpiel bon
ber eibgenöffifdpen ißrüfunggfiation unb Stabtbaumeifter
(Reifer bon $ürid) gemonnett morben. Sig bereu Sericpt
abgegeben ift, fod man mit jebem Urteil gumarten.

— Sngettieur Stoppänble'r boit ber Gonftruïtiong=
firma SIEtiengefedfcpaft Sup & Sie. beröffentlitpt in ben

„Sagler Stacpricpten" mit Dtamengunterfcprift einen
teepnifepen Slrtifel, in bem er bie Sdpulb an bet Sam
ïataftroppe mit ader Seftimmtpeit bem §enttebtque=
Spfient gufdpreibt.

2)tc ©cuicrbetreibenbcn ttt ben aarg. Siljeinbcjirfen
finben eg nidjt redpt, bap auperpalb ber Saubeggreuge
mopnenbe §anbmerter unb Unternepnter in ber Scpmeig
arbeiten unb Sieferungen übernepmen, opne bap fie big
jept gur Steuer perattgegogen merben ïbnnen, mäprenb
untgeEeprt aarg. ^anbmerÈer für Arbeiten, bie fie g. S.
tttg Sabijcpe liefern, bort befteuert merben. 2>ie |>anb=
merïer ber Stpeinbegirïe üerlangen nun in einer Singabe
an bie Stegierung gupanben ber Steuergefepfomtniffion,
bap eine Seftimmuug aufgenommen merbe, monaep
auglänbifepe ^anbmerter unb Sieferanten, melcpe im
3largau SJefcpäfte ntaipen, bafelbft aud) befteuert merben
ïbnnen.

Spezialität :

Bohrm.asch.men,
Drehbänke,

Fräsmaschinen,
eigener patentirter nnttber-

trofllener Construction.

Dresdner Bohrmaschinenfabrik A.-G.
vormals Bernhard Fischer & Winsch, Dresden-A.
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endlich ist auf dem linken Flügel der Freihandzeichnen-
saal samt Modellzimmer untergebracht. Den mittleren
Flügel füllen sieben Klassenzimmer, ein Geographiesaal,
ein Kartenzimmer und zwei Lehrsäle. Die Abteilung
für Chemie befindet sich im rechten Flügel; sie umfaßt
das Laboratorium, ein Lokal für die Sammlung, ein
Wagezimmer, das zugleich als Dunkelkammer benützt
werden kann und ein Arbeitszimmer. Die Heizungs-
anlage ist für Warmwasfer- und Luftheizung eingerichtet.
Sockel und Erdgeschoß wurden aus Lausener-Kalkstein
und das Gemäuer vom ersten Stock bis zum Dach
aus Savonniöre-Steinen erstellt. Besonders zweckmäßig
ist die Konstruktion der Böden. Für die Parterre-
räumlichkeiten und die Turnhalle wurden die unlängst
Patentierten Siegwart-Beton-Balken gewählt und für
die anderen Böden die sogen. Schürmann-Decken. Beide
Systeme weisen den Vorzug auf, daß sie einerseits eine
sehr große Tragfähigkeit besitzen und andererseits die

Undurchdringbarkeit des Schalles sichern, was für ein
Schulgebäude besonders zweckdienlich erscheint. Aus
diesen Angaben geht hervor, daß die neue Obere Real-
schule in der Reihe unserer schönen Schulhausbauten
einen ersten Rang einzunehmen bestimmt ist.

(„Basler Nachr.")

Baukatastrophe in Basel. Unsere Leser sind durch
die Tagesblätter ausführlich über die schreckliche Bau-
katastrophe in Basel unterrichtet worden. Die Leichen
der sieben getöteten Arbeiter sind bei den Räumungs-
arbeiten aufgefunden worden; die vielen Verwundeten
werden im Spital gut verpflegt. Ueber das eingestürzte
Gebäude und die Ursache des Einsturzes teilen die

„Basler Nachrichten" mit: Der eingestürzte Neubau
war, das Erdgeschoß abgerechnet, zur Einrichtung für
den Betrieb eines Hotels zweiten Ranges bestimmt, als
Ersatz für den eingegangenen „Bären". Es sollte be-

stehen aus Keller, Erdgeschoß, 1., 2., 3. und 4. Stock
samt Dachstock. Das Hinterhaus steht noch vollständig.
Die Bodenfläche ergibt folgende Ziffern: Faffadenlänge
18 m, Breite respektive Tiefe des Hauses 12'/s Die
Fundamentalmauern sind 1,70 m dick, die Fassaden-

mauern, im Erdgeschoß 1 m dick, werden nach oben,
wie bei allen Bauten, schwächer. Die größte Spann-

weite beträgt 7,30 m. Die jBauunternehmung kann die
Ursache der Katastrophe keineswegs auf die Unzuläng-
lichkeit des Hennebique-Systems zurückführen, da sich

dasselbe längst bewährt hat, das unglückselige Resultat
ist vielmehr auf zwei Faktoren zurückzuführen, die zu-
sammengewirkt haben, für sich allein aber niemals ver-
hängnisvoll geworden wären. Einesteils hat der an-
dauernde Schlagregen das Mauerwerk aufgeweicht, das
heißt der Regen hat die Abbindungsfähigkeit des Cements
unterbrochen. Andererseits haben offenbar die Zimmer-
leute beim Aufstellen des Daches mit dem Holzwerk
unvorsichtig manipuliert, das heißt sie haben die Hölzer
gerollt. Dadurch muß die Decke ins Schieben geraten
und das Mauerwerk umgekippt sein, so daß sich das
Ganze nach und nach senkte. Jedenfalls steht fest, daß
das Unglück keineswegs auf eine mangelhafte Beschaffenheit
der Fundamentalmauern zurückgeführt werden kann, da
diese die enorme Stärke von 1 m aufweisen.

Als Experten sind die Herren Professor Schiel von
der eidgenössischen Prüfungsstation und Stadtbaumeister
Geiser von Zürich gewonnen worden. Bis deren Bericht
abgegeben ist, soll man mit jedem Urteil zuwarten.

— Ingenieur Roß Händler von der Konstruktions-
firma Aktiengesellschaft Büß ck Cie. veröffentlicht in den

„Basler Nachrichten" mit Namensunterschrift einen
technischen Artikel, in dem er die Schuld an der Bau-
katastrophe mit aller Bestimmtheit dem Hennebique-
System zuschreibt.

Die Gewerbetreibenden in den aarg. Nheinbezirken
finden es nicht recht, daß außerhalb der Landesgrenze
wohnende Handwerker und Unternehmer in der Schweiz
arbeiten und Lieferungen übernehmen, ohne daß sie bis
jetzt zur Steuer herangezogen werden können, während
umgekehrt aarg. Handwerker sür Arbeiten, die sie z. B.
ins Badische liefern, dort besteuert werden. Die Hand-
werker der Rheinbezirke verlangen nun in einer Eingabe
an die Regierung zuhanden der Steuergesetzkommission,
daß eine Bestimmung aufgenommen werde, wonach
ausländische Handwerker und Lieferanten, welche im
Aargau Geschäfte machen, daselbst auch besteuert werden
können.

Wi'kàitiàiàs,
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Orssàsr ôoUrmasàinsàdrik 7^.-(?.
vormals Rsràrâ klsokor <à VVinsok, vrssà-à.
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